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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1998

Norm

StGB §15 Abs2

StGB §162 Abs1

Rechtssatz

Die Erwirkung einer Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung ist für sich allein, wenn sie nicht in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem Abschluß eines Kaufvertrages steht, keine der Tatausführung unmittelbar vorangehende

Handlung im Sinne des § 15 Abs 2 StGB in bezug auf das Vergehen nach § 162 StGB.
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